Prüfen Sie den Ablauf der Wahlversammlung

	Schritt
	Erledigt

	In der Wahlversammlung wird eine Person als Wahlleitung gewählt. Diese Person muss nicht unbedingt selbst wahlberechtigt sein. Es kommen also auch Mitglieder des Betriebs- oder Personalrats dafür in Betracht. Die Wahlleitung kann durch Wahlhelfer unterstützt werden. 
	

	Die Wahlversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, wie viele stellvertretende Mitglieder zu wählen sind (nach § 20 Abs. 2 SchwbVWO). 
	

	Schließlich werden Wahlvorschläge gemacht. Hierzu ist jedes wahlberechtigte Mitglied der Wahlversammlung berechtigt. Mündliche Vorschläge reichen im einfachen Wahlverfahren aus. 
	

	Nachdem geklärt ist, wer kandidiert, sind Stimmzettel mit den Namen der Kandidaten zu erstellen (§ 20 Abs. 3 SchwbVWO). 
	

	Stehen die Stimmzettel zur Verfügung stehen, findet die Stimmabgabe als Urnenwahl nach den Prinzipien der allgemeinen und geheimen Wahl statt. Eine Briefwahl findet nicht statt. 
	

	Ist der Wahlvorgang abgeschlossen, folgt die öffentliche Auszählung der Stimmen.
	

	Anschließend gibt die Wahlleitung das Ergebnis bekannt.
	

	Haben die gewählten Stellvertreter die Wahl angenommen, geben Sie das Ergebnis durch zweiwöchigen Aushang bekannt und unterrichten den Arbeitgeber sowie den Betriebs- oder Personalrat.
	




	Schritt
	Erledigt

	Zunächst ist die Wählerliste zu erstellen. Dabei gibt es keine Abweichungen gegenüber der sonstigen förmlichen Wahl. Sie können also die Wählerliste der letzten Wahl als Basis für die Aufstellung der aktuellen Wählerliste heranziehen.
	

	Das Wahlausschreiben wird erstellt und ausgehängt. Neben der Anzahl der zu wählenden stellvertretenden Mitglieder wird im Wahlausschreiben festgelegt, dass Wahlvorschläge zu erstellen und bis zu welchem Zeitpunkt sie einzureichen sind. Die Wahlvorschläge benötigen jeweils Stützunterschriften und die schriftliche Zustimmung der Bewerber. Auch der Wahltag steht im Wahlausschreiben. 
	

	Nach Ablauf der Einreichungsfrist werden die Wahlvorschläge geprüft und bekannt gegeben.
	

	Nach der Bekanntmachung der Wahlvorschläge leitet der Wahlvorstand auch die Briefwahl ein (§ 11 SchwbVWO). 
	

	Am Wahltag selbst findet die Nachwahl in Form der Urnenwahl als allgemeine und geheime Wahl statt.
	

	Nach Abschluss des Wahlvorgangs werden die Stimmen öffentlich ausgezählt und das Wahlergebnis wird bekannt gegeben (§ 15 SchwbVWO).
	



